
Zusammenfassung
Im Rahmen der Anpassung der im Baugesetzbuch (BauGB) zu
beachtenden umweltschutzrechtlichen Belange an die europa-
rechtlichen Vorgaben wurde auch das Bodenordnungsrecht
durch das Europarechtsanpassungsgesetz – EAG Bau1 fort-
entwickelt.
Die Novellierung zielt auf Verwaltungsvereinfachung, Verbes-
serung der Praxistauglichkeit, Harmonisierung sowie klarere
Strukturierung des Bodenordnungsrechts. Dies betrifft insbe-
sondere die unterschiedlichen Voraussetzungen und Rechts-
folgen der Umlegung im Geltungsbereich von Bebauungsplä-
nen auf der einen Seite und innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile auf der anderen Seite. Das in den §§ 80 ff.
BauGB a. F. geregelte Grenzregelungsverfahren wurde zu ei-
nem vereinfachten Umlegungsverfahren fortentwickelt. Für
einfache, relativ unkomplizierte Bodenordnungsfälle kann das
neue Instrument als »kleine Umlegung« unter Beachtung der
allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen der »klassischen
Umlegung« und Ausnutzung des geringen Verfahrensaufwan-
des der bisherigen Grenzreglung in der Praxis zu schnellen
sachgerechten Ergebnissen führen.

Summary
Within the adaptation of the environmental aspects of the
Federal Building Code (BauGB) to the preconditions of Euro-

pean Law also the statutory provisions concerning land re-
allocation have been developed by the Europarechtsanpas-
sungsgesetz – EAG Bau.
The amendment intended a lean administration, more suitabi-
lity in praxis, a harmonisation and a clearer structure of the
legislation concerning land reallocation. This concerns in par-
ticular the different preconditions and legal consequences of
land readjustment within binding land use plans on the one
hand and within built-up areas on the other hand. The pro-
cedure of boundary regulation in §§ 80 ff. BauGB (old version)
has been developed to a simplified land readjustment instru-
ment. In cases of basic, uncomplicated tasks of land readjust-
ment the new instrument can be used as »small land readjust-
ment« and leads to fast and appropriate solutions in praxis
regarding the general conditions of the application of the
»classic land readjustment« and taking the advantages of the
little procedure expenditure of the previous boundary regu-
lation.
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1 Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 24.6.2004,
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1 Die Änderungen im Überblick

Anlass für das Gesetz zur Anpassung des BauGB an das
Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau), das am
20.7.2004 in Kraft trat, war die sog. Plan-UP-Richtlinie
über die Prüfung der Umweltauswirkungen und die
Richtlinie über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und
Programme. In diesem Zusammenhang hat die Bau-
rechtsnovelle 2004 indessen nicht nur eine Vielzahl von
Änderungen für das Recht der Bauleitplanung gebracht,
sondern es hat ebenso neue Rechtsgrundlagen für den
Stadtumbau und Maßnahmen der sozialen Stadt geschaf-
fen sowie auch das Bodenordnungsrecht weiterentwickelt
und klarer strukturiert. Der Gesetzgeber hat in der Be-
gründung zum EAG Bau die hohe Bedeutung der Boden-
ordnung für die Baulandbereitstellung herausgestellt und
sich der Meinung des Sachverständigengremiums zur
Fortentwicklung der Bodenordnung nach dem BauGB2

angeschlossen, dass sich das bestehende Instrumenta-
rium, insbesondere die Baulandumlegung aus der Sicht
der Praxis bewährt habe.3 Gleichwohl bestehe ein Bedarf
an Vereinfachung und an einem weniger aufwändigen
Verfahren als dem der »klassischen Umlegung« für solche
Fälle, bei denen nicht stärker in den Bestand eingegriffen
werde. Das Gesetz greift daher im Wesentlichen die Vor-
schläge des Sachverständigengremiums zur vereinfach-
ten Umlegung und zu anderen Aspekten des Umlegungs-
rechts auf.

Zu den wohl für die Praxis bedeutsamsten verfahrens-
bzw. materiellrechtlichen Neuerungen des Bodenord-
nungsrechts gehören
� die Anhörungspflicht der Beteiligten vor dem Umle-

gungsbeschluss (§ 47 Abs. 1 BauGB),
� die konsequente Umstellung des gesamten Umlegungs-

rechts auf die Anwendbarkeit auch in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen gemäß § 34 BauGB,

� die Einführung eines Geldausgleichs zur vollständigen
Abschöpfung des Umlegungsvorteils in der Flächen-
umlegung (§ 58 Abs. 1 BauGB) sowie

� die Fortentwicklung der Grenzregelung zur vereinfach-
ten Umlegung (§ 80 ff. BauGB).

Darüber hinaus weist das BauGB 2004 zwar eine erheb-
liche Anzahl geringfügiger Änderungen im Umlegungs-
recht auf, die allerdings die bewährten Prinzipien der
Baulandumlegung nicht tangieren. An den nachfolgen-

den kursorischen Überblick über die redaktionellen und
klarstellenden Neuregelungen im Recht der Bodenord-
nung schließt sich eine differenziertere Darstellung und
Diskussion der weitreichenderen Änderungen an.

Zweck und Anwendungsbereich der Umlegung sind in
§45 BauGB materiell-rechtlich unverändert geblieben und
ausschließlich redaktionell neu gefasst worden. Für den
Einsatz in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil
werden nunmehr ausdrücklich einfache Bebauungspläne
zur Ableitung von Kriterien für die nach Lage, Form und
Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßi-
ge Neuordnung der Grundstücke erwähnt. Die Bedeutung
einfacher Bebauungspläne für die Umlegung ergibt sich
in diesen Fällen indessen bereits aus analoger Anwen-
dung des § 30 Abs. 3 BauGB. Die Regelung des »Parallel-
verfahrens« (bisher § 45 Abs. 2 BauGB) wurde aus Grün-
den der Systematik nach § 47 Abs. 2 BauGB verschoben.

Nach der bislang geltenden Fassung des § 50 BauGB
konnte die Gemeinde mit Einverständnis der Beteiligten
auf eine ortsübliche Bekanntmachung des Umlegungsbe-
schlusses verzichten. Diese Regelung wurde mit dem Ziel
gestrichen, die reibungslose Durchführung der Umlegung
zu fördern, denn dadurch wird formalrechtlich die In-
formation aller Personen mit noch unbekannten Rechten
sichergestellt, und es wird in allen Fällen die Frist für
die Anmeldung dieser Rechte nach § 50 Abs. 2 BauGB in
Gang gesetzt.

Eine Klarstellung haben auch die Vorschriften zur Ver-
fügungs- und Veränderungssperre (§ 51 BauGB) erfahren.
Danach werden nunmehr ausdrücklich die genehmi-
gungsfreien Bauvorhaben, mit deren Durchführung vor
dem Inkrafttreten der umlegungsrechtlichen Verände-
rungssperre begonnen werden durfte, von dieser Verän-
derungssperre ausgenommen. Dies setzt allerdings die
Information der Gemeinde durch den Bauherrn vor Bau-
beginn voraus sowie einen entsprechenden Verzicht der
Gemeinde auf ein formelles Genehmigungsverfahren. Im
Hinblick auf die Genehmigungsvorbehalte war aufgrund
der Streichung der Teilungsgenehmigung eine Änderung
der Verweisung in § 51 Abs. 3 Satz 2 BauGB erforderlich.
Das BauGB 2004 weist auf die entsprechenden Regelun-
gen des § 22 Abs. 5 BauGB zur Fremdenverkehrssatzung
hin. Gegenüber dem bisherigen Recht ist dabei bemer-
kenswert, dass ein Negativattest nicht zwangsläufig aus-
gestellt werden muss, wenn ein Vorhaben keiner Geneh-
migung bedarf.

Mit dem BauGB 2004 muss künftig in jedem Fall eine
öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Bestands-
verzeichnisses für die Dauer eines Monats erfolgen. Damit
ist die Möglichkeit nach § 53 Abs. 2 Satz 3 BauGB a. F.
entfallen, mit Einverständnis aller Beteiligten auf diese
Auslegung zu verzichten. Auch diese Änderung fördert
sicherlich die Transparenz des Umlegungsverfahrens und
die Stärkung der Öffentlichkeitsbeteiligung.

In Anknüpfung an die Regelungen im Zusammenhang
mit der Genehmigung in Gebieten mit Fremdenverkehrs-
funktionen (§ 22 Abs. 6 BauGB) und in Gebieten des Be-
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2 Vgl. dazu den Bericht »Fortentwicklung des Rechts der
Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch« der vom Bundes-
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eingesetzten Sachverständigengremiums, herausgegeben vom
BMVBW, Berlin 2002.
3 Vgl. Begründung zum EAG Bau, herausgegeben vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW),
Berlin 2003, S. 20.



sonderen Städtebaurechts (§§ 145 und 172 BauGB) ist
auch das Verfahren bei Eintragungen in das Grundbuch
in Umlegungsgebieten in § 54 Abs. 2 BauGB redaktionell
überarbeitet und klargestellt worden. Danach hat die Um-
legungsstelle nunmehr zweifelsfrei das Recht, das Grund-
buchamt zu ersuchen, einen Widerspruch gegen unrich-
tige Grundbuchinhalte einzutragen.

Neben dem Umlegungsrecht hat auch das Vorverfah-
ren gemäß § 212 BauGB Veränderungen erfahren, die der
Verfahrensbeschleunigung dienen sollen. Soweit nach
landesrechtlichen Vorschriften ein Vorverfahren vorgese-
hen ist, entfaltet ein Widerspruch gegen den Umlegungs-
beschluss und die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit
des Umlegungsplans nunmehr ebenso wie bisher bereits
ein Widerspruch gegen die vorzeitige Besitzeinweisung
keine aufschiebende Wirkung mehr. Analog ist auch beim
Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 224 BauGB) der
Suspensiveffekt aufgehoben worden. Nach der Begrün-
dung zum Regierungsentwurf soll dadurch der Ver-
fahrensbeschleunigung Vorrang vor dem Rechtsschutz-
interesse der Beteiligten gegeben werden, da zumindest
keine irreversiblen Beeinträchtigungen der Betroffenen
eintreten können4.

2 Anhörung der Eigentümer

Im Zuge der BauGB-Novellierung wurde §47 Abs. 1 BauGB
dahingehend ergänzt, dass der Umlegungsbeschluss erst
nach vorheriger Anhörung der Eigentümer gefasst wer-
den darf. Damit wurde den allgemeinen verwaltungsver-
fahrensrechtlichen Grundsätzen, dass ein Verwaltungs-
akt, der in Rechte der Beteiligten eingreifen kann, einer
vorherigen Anhörung bedarf (§ 28 VwVfG) sowie der
höchstrichterlichen Rechtsprechung Rechnung getragen.
Dem Beteiligten ist nach § 28 Abs. 1 VwVfG im Rahmen
der Anhörung Gelegenheit zu geben, sich zu den für die
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Auch der
Umlegungsplan ist nach § 66 Abs. 1 BauGB bereits bisher
nach Erörterung mit den Eigentümern durch Beschluss
aufzustellen.

Zugleich wurde in § 47 Abs. 1 BauGB 2004 das Erfor-
dernis der Anhörung auf den Kreis der Eigentümer be-
schränkt, um die zu erwartenden Unsicherheiten über
den Kreis der zu Beteiligenden zu vermeiden.

Ziel einer Beteiligung der Eigentümer ist zunächst die
umfassende Information über die grundsätzlichen boden-
ordnerischen Realisierungsmöglichkeiten städtebaulicher
Planungen. In diesem Zusammenhang ist ebenso zu er-
örtern, ob eine privatautonome Regelung möglich oder
eine hoheitliche Bodenordnung erforderlich ist.5 Die vor-
geschriebene Anhörung bedeutet nicht, dass die Eigen-
tümer sich zwingend äußern müssen, sondern die Ge-
legenheit im Rahmen des Verfahrens erhalten, eine Stel-
lungnahme abzugeben.

Bisher herrschte in der Praxis weitgehend die über-
einstimmende Meinung, dass eine (zumindest förmliche)

Anhörung vor Erlass des Umlegungsbeschlusses nicht
erforderlich sei. Gleichwohl wurden bereits seit vielen
Jahren von zahlreichen Umlegungsstellen Informations-
veranstaltungen zur Durchführung eines Umlegungsver-
fahrens angeboten. Diese Informationsveranstaltungen
fanden dabei (teilweise im Zusammenhang mit einer früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung bei der Bebauungsplanung)
vor oder auch nach der Einleitung des Umlegungsverfah-
rens statt. Ein Nachweis über die Teilnahme der Eigen-
tümer unterblieb in der Regel.

Das BVerfG6 und der BGH7 haben mit ihren Entschei-
dungen in den Jahren 2001 und 2002 dargelegt, dass
zumindest besonders (nachteilig) von einer beabsichtig-
ten Umlegung Betroffene bereits vor Erlass eines Umle-
gungsbeschlusses nach § 28 VwVfG anzuhören sind.8 In
den Fällen, in denen dies unterblieben ist, ist der Eigen-
tümer bei der verspäteten Einlegung von Rechtsmitteln
gegen den Umlegungsbeschluss in den vorigen Stand ge-
gen die Versäumung der Frist für die Anfechtung des
Verwaltungsakts wieder einzusetzen.

Für die Form der Anhörung gibt es keine Vorschriften,
sie kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Die Ent-
scheidung trifft die Umlegungsstelle. Die mündliche An-
hörung kann in Einzelgesprächen oder in einem Anhö-
rungstermin vorgenommen werden. Die Einladung kann
dabei durch Brief und ggf. durch ortsübliche öffentliche
Bekanntmachung vorgenommen werden. Einige Gemein-
den führen bereits seit der o. a. Rechtsprechung des BVerfG
die Anhörung in schriftlicher Form durch, indem sie die
Eigentümer anschreiben und Gelegenheit zur Stellung-
nahme anbieten. Wegen der Komplexität der Umlegungs-
verfahren sind individuelle Anschreiben an die Eigen-
tümer i. V. m. einer Informationsveranstaltung vorzuzie-
hen. Ein Problem besteht darin, dass die Eigentümer zu
diesem Zeitpunkt weitgehend, aber nicht unbedingt ab-
schließend, zu ermitteln sind.

In der Praxis bietet es sich an, die Anhörung der Ei-
gentümer als selbstständige »Umlegungsveranstaltung«
(einschließlich einer Vorstellung der Bebauungsplanung)
durchzuführen.

Es empfiehlt sich eine Kombination von individuellen
Anschreiben in den Fällen, in denen die Eigentümer mit
vertretbarem Aufwand zu ermitteln sind, und öffentlicher
Bekanntmachung, um zumindest allen Eigentümern (und
bei Bedarf sonstigen Rechtsinhabern) die Möglichkeit zur
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Information und Anhörung zu geben. Bei Eigentümern,
die besonders nachteilig betroffen sind, ist ein entspre-
chend höherer Aufwand erforderlich.

Auch bei unwesentlichen Änderungen des Umlegungs-
gebiets ist nunmehr eine Anhörung der Eigentümer der
betroffenen Grundstücke vorgeschrieben (vgl. § 52 Abs. 3
BauGB 2004). Gleichzeitig wird in §52 Abs. 3 BauGB ver-
deutlicht, dass es sich auch im Falle der unwesentlichen
Änderung des Umlegungsgebiets um eine Änderung des
Umlegungsbeschlusses handelt, die indes in entsprechend
einfach gelagerten Fällen, in denen Rechte sonstiger Betei-
ligter nicht betroffen sind, bereits mit ihrer Bekanntgabe
an die Eigentümer der betroffenen Grundstücke und ohne
zusätzliche ortsübliche Bekanntmachung wirksam wird.

3 Umlegung innerhalb des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils

Mit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbauland-
gesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466) wurde die Umle-
gung auch innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile i. S. des § 34 BauGB ermöglicht. Diese Änderung
trägt Forderungen der Praxis Rechnung, die schon seit
den 80er Jahren in der einschlägigen Fachliteratur er-
hoben wurden. Vor dieser Erweiterung des räumlichen
Anwendungsbereichs blieb die Umlegung hinter der
Grenzregelung und der Enteignung zurück, die beide in
§ 34-Gebieten zulässig waren. Eine durchgängige Anpas-
sung der gesetzlichen Vorschriften fand jedoch 1993
nicht statt, so dass die Umlegung in den sog. § 34-Gebie-
ten in der Praxis nicht frei von rechtlichen Risiken war,
insbesondere, weil sowohl Regelungen für die Anord-
nung als auch für den Abzug von Flächen für öffentliche
Zwecke im BauGB fehlten. Mit der Neustrukturierung des
§ 45 BauGB ist nunmehr klargestellt, dass die Umlegung
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im
Sinne des § 34 BauGB durchgeführt werden kann, wenn
sich aus der Eigenart der näheren Umgebung oder (und)
einem einfachen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3
BauGB hinreichende Kriterien für die Neuordnung der
Grundstücke ergeben.

Die Anordnungsbefugnis der Gemeinde war für die
Umlegung im nicht beplanten Innenbereich nicht aus-
drücklich geregelt, da nach § 46 BauGB a. F. die Umle-
gung nur angeordnet werden konnte »… wenn und sobald
sie zur Verwirklichung eines Bebauungsplanes erforder-
lich ist«. Durch die Ergänzung in § 46 Abs. 1 BauGB kann
die Umlegung auch angeordnet und durchgeführt wer-
den, wenn sie »… aus Gründen einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung zur Verwirklichung der innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen
Nutzung erforderlich ist«.

Im Rahmen der BauGB-Novellierung wurden zur Stär-
kung der Umlegung innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile auch Änderungen im § 55 Abs. 2 BauGB
vorgenommen. In seiner Entscheidung vom 18.07.19969

kam das OLG Hamm zu dem Ergebnis, dass nach dem
ausdrücklichen und keiner erweiternden Auslegung zu-
gänglichen Wortlaut der Regelung des § 55 Abs. 2 BauGB
a. F. eine solche Vorwegausscheidung nur bei entspre-
chender Festsetzung »nach dem Bebauungsplan« in Frage
kommt, nicht aber im nicht beplanten Innenbereich nach
§ 34 BauGB.

Mit der vorgenommenen Änderung in § 55 Abs. 2
BauGB können Flächen für Erschließungsanlagen auch
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile vor-
weg ausgeschieden werden. Mit dieser Änderung soll
eine städtebaulich sinnvolle Bodenordnung in diesen Be-
reichen auch dann ermöglicht werden, wenn zugleich
die Änderung oder Herstellung von Erschließungsmaß-
nahmen erforderlich wird. Die Erforderlichkeit der In-
anspruchnahme bestimmter Flächen kann sich aus ein-
fachen Bebauungsplänen (§ 30 Abs. 3 BauGB) oder aus
Gründen der geordneten städtebaulichen Entwicklung
zur Verwirklichung einer nach § 34 BauGB zulässigen
Nutzung, z. B. bei qualifizierten Anhaltspunkten aufgrund
der örtlichen Situation oder Festsetzungen von Innen-
bereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder 3
BauGB ergeben. Die Erweiterung in § 55 Abs. 2 BauGB
entspricht zudem dem mit dem Bau- und Raumordungs-
gesetz 1998 in § 125 Abs. 2 BauGB eingeführten Ver-
zicht auf das Vorliegen eines Bebauungsplans als Voraus-
setzung für die Herstellung von Erschließungsanlagen.
Es dürfte klar sein, dass sich der Umfang der zulässigen
Flächenbereitstellung nur in relativ engen Grenzen be-
wegen kann.

Mit den Änderungen im § 59 BauGB erfolgt ebenfalls
eine Klarstellung zur Durchführung von Umlegungsver-
fahren in § 34-Gebieten. In § 59 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird
geregelt, dass ein Geldausgleich stattfindet, soweit eine
Zuteilung der nach §§ 57 und 58 errechneten Anteile
unter Berücksichtigung der »öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften« nicht möglich ist. Die Formulierung beinhaltet
somit nicht mehr nur die Berücksichtigung des Bebau-
ungsplans, sondern auch die Maßgaben des § 34 BauGB.
Mit der Änderung von »bebauungsplanmäßige« in »bau-
planungsrechtlich zulässige« Nutzung in § 59 Abs. 2 Satz 3
BauGB wird deutlich, dass auch die Zuteilung in § 34-Ge-
bieten zu einer wesentlichen Überschreitung des Soll-
anspruchs führen kann und somit entsprechend auszu-
gleichen ist. Auch im § 59 Abs. 3 und 8 BauGB ist die
alleinige Bezugnahme auf den Bebauungsplan entfallen.

Durch die Änderung in § 61 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird
klargestellt, dass nicht nur in Übereinstimmung mit den
Zielen des Bebauungsplans, sondern auch zur Verwirk-
lichung einer nach § 34 BauGB zulässigen Nutzung zur
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ausnutzung der
Grundstücke Flächen für Zuwege, gemeinschaftliche Hof-
räume, Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplät-
ze, Garagen, Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a
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Abs. 3 BauGB oder andere Gemeinschaftsanlagen festge-
legt und ihre Rechtsverhältnisse geregelt werden können.

Eine vorzeitige Besitzeinweisung ist nach dem geän-
derten § 77 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch weiterhin nur im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans zulässig. Hierzu
kann auch ein einfacher Bebauungsplan genügen, wenn
er entsprechende Festsetzungen enthält. Im nicht beplan-
ten Innenbereich bleiben vorzeitige Besitzeinweisungen
weiterhin unzulässig.

4 Verteilung nach Flächen

Die Regelungen zu den Verteilungsmaßstäben gehören
wohl zu den bedeutsamsten Vorschriften des Umlegungs-
rechts10. Das BauGB 2004 hat für den Flächenmaßstab in
der Baulandumlegung eine weitreichende Änderung ge-
bracht, die zu einer wirtschaftlichen Gleichstellung der
Beteiligten einer Wert- und einer Flächenumlegung füh-
ren soll. Bei der Neuordnung des Umlegungsgebietes
nach dem Flächenmaßstab ist der Flächenbeitrag nach
§ 58 BauGB in Neuerschließungsgebieten auf 30 % und in
Neuordnungsgebieten auf 10 % der eingeworfenen Fläche
begrenzt. In der Praxis bewirkt die Umlegung indessen
vielfach einen Wertzuwachs, der einen 30%igen bzw.
10%igen Flächenbeitrag überschreitet. Dieser überschie-
ßende Umlegungsvorteil konnte in bisherigen Umlegungs-
verfahren mit dem Flächenmaßstab nicht abgeschöpft
werden und verblieb daher den Eigentümern.

§ 58 Abs. 1 BauGB wurde in der Weise ergänzt, dass
der Vorteil in der Flächenumlegung nunmehr in Geld aus-
zugleichen ist, soweit der Umlegungsvorteil die zulässi-
gen Obergrenzen für den Flächenbeitrag übersteigt. Nach
der Begründung zum Regierungsentwurf sollen damit
folgende Ziele erreicht werden:
� Gleichstellung der Verteilungsmaßstäbe von Wert-

und Flächenumlegung in wirtschaftlicher Hinsicht11.
� Erhöhung des Deckungsbeitrags für die Verfahrens- und

Sachkosten (gem. § 78 BauGB) bei der Flächenumle-
gung, um den Gemeinden, die auch bisher traditionell
die Flächenumlegung bevorzugten, einen Anreiz zu
geben, dieses Verfahren auch künftig beizubehalten.

Die Gemeinden sind nach den Vorschriften der §§57 und
58 Abs. 1 BauGB nunmehr rechtlich verpflichtet, den Um-
legungsvorteil bei beiden Verteilungsmaßstäben in voller
Höhe abzuschöpfen, und zwar in Geld bzw. in Fläche und
gegebenenfalls zusätzlich in Geld. Nach dem bisher gel-
tenden Umlegungsrecht sind in den Fällen, in denen der
Umlegungsvorteil die Kappungsgrenze des Flächenbei-
trags übersteigt, bereits zahlreiche Umlegungsstellen dazu
übergegangen, solche Verfahren nach dem Wertmaßstab
durchzuführen, weil dabei keine gesetzlichen Obergrenzen
bestehen und ein vollständiger Ausgleich des Umlegungs-
vorteils durch die Grundstückseigentümer nicht nur zu-
lässig, sondern erforderlich ist. Dabei gilt es allerdings zu
beachten, dass die Umlegungsstelle den Maßstab nach

pflichtgemäßem Ermessen unter gerechter Abwägung der
Interessen der Beteiligten, also einschließlich derjenigen
der Gemeinde, nach Zweckmäßigkeits- und Praktikabili-
tätsgesichtspunkten einheitlich zu bestimmen hat. Eine er-
messensfehlerfreie Entscheidung für den Flächenmaßstab
dürfte in der Praxis indessen nur noch in wenigen Fällen
gegeben sein, da die Einwurfs- und Zuteilungswerte in den
meisten Umlegungsgebieten differenziert sind.

In der Vergangenheit sind Rechtsunsicherheiten da-
durch aufgetreten, dass die Gemeinden auch in Gebieten
Wertumlegungen durchführten, ohne dass im jeweiligen
Umlegungsgebiet unterschiedliche Einwurfswerte oder
unterschiedliche Zuteilungswerte anzutreffen waren. In
diesen Fällen wurde von einigen Umlegungsbeteiligten
die Verwendung des Wertmaßstabes als ermessensfehler-
haft angesehen mit dem Argument, dieser Maßstab sei
nur deshalb zugrunde gelegt worden, um eine vollständi-
ge Abschöpfung des Umlegungsvorteils zu ermöglichen
und die Kappungsgrenzen der Flächenumlegung zu um-
gehen. Durch die Neuregelung sollen solche Rechtsunsi-
cherheiten beseitigt werden.

Inwieweit tatsächlich eine wirtschaftliche Gleichbe-
handlung der Umlegungsbeteiligten durch die Neurege-
lung erreicht wird und die Ermessensentscheidungen der
Umlegungsstellen bei der Wahl des Maßstabs auf eine
rechtlich sicherere Grundlage gestellt werden, bleibt frag-
lich. So ist zunächst festzustellen, dass die volle Ab-
schöpfung des Umlegungsvorteils durch eine Kombina-
tion von Flächenbeitrag und Geldausgleich die Beteilig-
ten der Flächen- und Wertumlegung wirtschaftlich nicht
in jedem Fall gleichstellt; denn sie erhalten in der Flä-
chenumlegung ein verkleinertes Grundstück und nehmen
daher nicht mehr in vollem Umfang an der allgemeinen
Bodenwertentwicklung teil. Dies mag bei steigenden Bo-
denwerten ein Nachteil, bei fallenden indessen gegenüber
der Wertumlegung ein Vorteil sein.

Die Zulässigkeit des grundsätzlich die Obergrenzen aus-
schöpfenden Flächenbeitrags nach §58 Abs. 1 BauGB wird
in der Fachliteratur unterschiedlich bewertet, teilweise wer-
den sogar verfassungsrechtliche Bedenken vorgebracht12.
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10 Vgl. dazu ausführlich W. Seele: Verteilungsfragen in der
Umlegung? ZfV 1996, S. 193 ff.
11 Gesetzesmaterialien: Regierungsentwurf mit Stellungnahme
des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung
(BTDrucks. 15/2250); Beschlussempfehlung und Bericht des
Bundestagsausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BTDrucks. 15/2996).
12 Vgl. dazu W. Seele (1992): Zur Problematik der grünen Land-
umlegung. In: Bodenordnung in einem neuen Europa; For-
schungen der Europäischen Fakultät für Bodenordnung Straß-
burg, Bd. 14, Frankfurt a. M. S. 245 ff., E. Otte (2000): Kommen-
tierung zu § 58 Rd. 7. In: Ernst/Zinkahn/Bielenberg: BauGB-
Kommentar; Loseblatt Stand 2004, E. Schmidt-Aßmann (1995):
Städtebauliche Umlegung, naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung und Flächenbeiträge. Rechtsgutachten im Auftrag des
Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau, Bonn S. 136 ff., H. Dietrich (2000): Die Baulandumlegung,
München, S. 160 ff.



Unstrittig dürfte die Nutzung des vollen Flächenbeitrags
für folgende Zwecke sein:
� Abfindung von Eigentümern mit Kleinstgrundstücken,

die ansonsten ausschließlich eine Geldabfindung er-
halten könnten,

� Bereitstellung von Grundstücken zur Verwirklichung
einer sozialgerechten Bodennutzung (Flächen für för-
derungswürdige Bevölkerungsgruppen),

� Beschaffung von Ersatzland für den Flächenabzug
nach § 55 Abs. 5 BauGB, das anderweitig nicht bereit-
gestellt werden kann sowie

� Bereitstellung von Flächen für die Abschirmung von
Wohngebieten vor schädlichen Umwelteinflüssen13.

Dass es bislang in diesem Zusammenhang, soweit ersicht-
lich, zu keiner Klage eines Beteiligten einer Flächenumle-
gung auch nicht in den Fällen gekommen ist, in denen
die Gemeinde die Grundstücke ohne Zweckbindung er-
halten hat, lässt auf eine hohe Akzeptanz dieser Regelung
schließen. Hinzu kommt, dass vielerorts die konjunktu-
relle Entwicklung auf dem Baulandmarkt dazu geführt
hat, dass die Beteiligten in Umlegungsverfahren nach
dem Wertmaßstab eine Zuteilung zum Einwurfswert be-
vorzugen und daher anstelle des Geldausgleichs eine ent-
sprechende Fläche an die Gemeinde abtreten, die diese
dann in ihr fiskalisches Vermögen übernehmen und über
die sie unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze frei ver-
fügen kann. Insofern führen beide Verteilungsmaßstäbe
in der Praxis unter derartigen Voraussetzungen zu annä-
hernd gleichen Ergebnissen.

5 Vereinfachte Umlegung

Das bisher vom BauGB angebotene Bodenordnungsver-
fahren »Grenzregelung« wurde in der Praxis häufig ein-
gesetzt, obwohl die formalen Anwendungsvoraussetzun-
gen in vielen Fällen nicht erfüllt waren. Insbesondere für
den problematischen Einsatz der Grenzregelung zur ei-
gentumsrechtlichen Regelung von Erschließungsanlagen
wurde spätestens 1997 durch die Entscheidung des BGH14

die fehlende Legitimation endgültig offenkundig darge-
legt. Die oftmals unrechtmäßige Anwendung der Grenz-
regelung sowie der Bedarf nach einem einfachen und
möglichst schnell durchführbaren gesetzlichen Boden-
ordnungsverfahren können als Hauptgründe für die Ein-
führung der vereinfachten Umlegung angesehen werden.

Das Sachverständigengremium15 zur »Fortentwicklung
des Rechts der Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch«
vertrat grundsätzlich die Auffassung, dass »einfache« Bo-
denordnungsprobleme mit den verwaltungsverfahrens-
mäßig relativ einfachen Regelungen der Grenzregelung
bewältigt werden können16. Als erhebliches Hindernis,
das sich durch die bestehenden Regelungen nicht sachge-
recht überwinden ließ, sind allerdings der gegenüber der
klassischen Umlegung nicht unerheblich eingeschränkte
Zweck und die zu eng konzipierten Anwendungsvoraus-
setzungen der Grenzregelung17 angesehen worden. Um

dennoch ein schnelles und auch verwaltungsverfahrens-
mäßig einfaches Verfahren für einfache Bodenordnungs-
aufgaben in der Praxis anzubieten, wurde aus der Grenz-
reglung durch entsprechende Angleichung des Verfah-
renszwecks und Einschränkung bestimmter Anwendungs-
voraussetzungen in Anlehnung an das klassische Umle-
gungsverfahren eine vereinfachte Umlegung für die Fälle
geringer Intensität bodenordnerischer Maßnahmen vor-
geschlagen.

5.1 Zweck, Anwendungsbereich und
Anwendungsgründe

Die vereinfachte Umlegung dient aufgrund der Verwei-
sung in § 80 Abs. 1 erster Halbsatz BauGB auf § 45 BauGB
dem gleichen Zweck wie die Umlegung. Sie kann zur Er-
schließung oder Neugestaltung eines Gebietes Grund-
stücke nach Lage, Form und Größe so neu ordnen, dass
diese für eine bauliche oder sonstige Nutzung zweck-
mäßig, d. h. auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten,
gestaltet sind.

Der Anwendungsbereich der vereinfachten Umlegung
ist ebenfalls identisch mit dem der klassischen Umle-
gung. Beide Verfahren können im Geltungsbereich eines
qualifizierten Bebauungsplans, im unbeplanten oder in
einem mit einem einfachen Bebauungsplan überplanten
Innenbereich durchgeführt werden.

Auch die Anwendungsgründe der vereinfachten Umle-
gung entsprechen völlig denen der Umlegung. Das Ver-
fahren kann zur Verwirklichung eines Bebauungsplans
oder zur Verwirklichung einer aus Gründen einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung im Innenbereich zu-
lässigen Nutzung, sobald und soweit es erforderlich ist,
angewandt werden. Damit sind die rechtmäßigen Ein-
satzmöglichkeiten der vereinfachten Umlegung gegen-
über der Grenzregelung erheblich erweitert worden.
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13 Vgl. dazu W. Seele (1992): a. a. O. S. 245 ff.
14 BGH, Urteil vom 20.03.1997 – III ZR 133.96: »Es liegt außer-
halb des für eine Grenzregelung nach § 80 BauGB gesetzlich
anerkannten Ziels der ›Herbeiführung einer ordnungsmäßigen
Bebauung einschließlich Erschließung‹, wenn der Austausch
oder die einseitige Zuteilung benachbarter Grundstücke nur
dazu dienen soll, die bereits vorhandene ordnungsmäßige Be-
bauung und Erschließung oder deren wirtschaftliche Nutzbar-
keit zu verbessern. »Ordnungsmäßige Bebauung einschließlich
Erschließung« erfordert für sich genommen nicht die Anpas-
sung der zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse an die tatsäch-
lichen Gegebenheiten im Grenzbereich von öffentlicher Straße
(mit Bürgersteig) und Anliegergrundstücken.«
15 Siehe hierzu auch www.bmvbw.de => Bauwesen, Städtebau
und Raumordnung => Städtebau, Berichte => Fortentwicklung
des Rechts der Bodenordung nach dem Baugesetzbuch.
16 Bericht des Sachverständigengremiums, a. a. O., S. 11.
17 Bericht des Sachverständigengremiums, a. a. O., S. 13.



5.2 Anwendungsvoraussetzungen

Zunächst muss auch die vereinfachte Umlegung die
Voraussetzungen erfüllen, die an die Einleitung der klas-
sischen Umlegung gestellt werden.

Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen für Umlegungen
Die vereinfachte Umlegung kann prinzipiell zur Anwen-
dung kommen, wenn es das angemessene, d. h. recht-
und zweckmäßige Instrument zur Behebung der boden-
ordnerischen Probleme ist. Das heißt, die Intensität der
sich aus der konkreten Grundstücks- und insbesondere
aus der Eigentumsstruktur ergebenden Probleme muss
einerseits relativ einfach gelagert sein und andererseits
sollte das hoheitliche Eingreifen wegen fehlender privat-
autonomer Möglichkeiten18 erforderlich sein.

Das Verfahren muss sich im Rahmen der Inhalts- und
Schrankenbestimmung des Eigentums gemäß Art. 14
Abs. 1 GG bewegen. Es muss zur Wahrung der Privat-
nützigkeit des Eigentums insbesondere dem Ausgleich
privater Interessen dienen und abschließend die zuvor
bestehenden Eigentumsstrukturen wiederherstellen19.

Weiterhin muss i. d. R. neben der mindestens wert-
gleichen Zuteilung – in jedem Fall dürfen nach § 80
Abs. 3 BauGB Wertminderungen nur unerheblich sein –
auch die verhältnismäßige Zuteilung – gemäß § 80 Abs. 3
BauGB ausschließlich nach dem Verhältnis der Werte –
entsprechend dem jeweiligen Sollanspruch als Verfah-
rensvoraussetzung grundsätzlich möglich sein.

Die Einhaltung des Rechtscharakters der vereinfachten
Umlegung setzt ebenfalls voraus, dass die Substanz-
erhaltung, die insbesondere durch einseitig zugeteilte
Flächen20 im vereinfachten Verfahren Einschränkungen
erfahren kann, beachtet wird. Die Flächenbereitstellung
kann, insbesondere weil die Vorwegausscheidung der im
§ 55 Abs. 2 BauGB genannten Flächen im vereinfachten
Verfahren nicht anwendbar ist, bei weitem nicht den Um-
fang wie in der klassischen Umlegung erreichen. Im Rah-
men der zulässigen einseitigen Zuteilung können in der
vereinfachten Umlegung sicherlich die notwendigen Er-
schließungsflächen für die Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt werden21. Dies eröffnet durchaus auch die Möglich-
keit »erschließungsflächenbeitragsfrei« zuzuteilen22 und
ist keinesfalls an die Anwendung des § 55 Abs. 2 BauGB
gebunden, sondern ergibt sich allein aus den konkreten
Umständen des jeweiligen Verfahrens.

Für die sonstigen im § 55 Abs. 2 BauGB genannten
Zwecke können die Flächen eher nicht im Rahmen der
einseitigen Zuteilung auf die Gemeinde übergehen. Für
diese Fälle sollte die Gemeinde entsprechende (privat-
nützige) Ersatzflächen – die nicht mit Ersatzflächen für
fremdnützige Zwecke nach § 55 Abs. 5 BauGB zu ver-
wechseln sind – bereithalten. Der geringe Umfang der
einseitig zuzuteilenden Flächen ist eines der Unterschei-
dungsmerkmale zwischen vereinfachter und klassischer
Umlegung.

Besondere Anwendungsvoraussetzungen für vereinfachte
Umlegungen
Bei einem vereinfachten Verfahren müssen neben den
allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen folgende be-
sondere Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:
� Die Grundstücke müssen unmittelbar aneinander gren-

zen oder in enger Nachbarschaft liegen,
� auszutauschende Grundstücke (bzw. Grundstücksteile)

dürfen nicht selbstständig bebaubar sein und
� bei einseitiger Zuteilung muss dies im öffentlichen In-

teresse geboten sein.
Bezüglich dieser besonderen Voraussetzungen gilt es
nun, den in erster Linie für die Anwendungspraxis ange-
messenen Ermessens- und Auslegungsspielraum auszu-
loten. Dabei sind insbesondere der unbestimmte Rechts-
begriff »enge Nachbarschaft« sowie die Forderung »im
öffentlichen Interesse geboten« und die Frage, wann ein
Grundstück oder ein Teil davon nicht selbstständig be-
baubar ist, näher zu betrachten.

Der Ermessensspielraum für die rechtmäßige Anwend-
barkeit der vereinfachten Umlegung wird grundsätzlich
durch die Benennung als vereinfachtes Verfahren vor-
gegeben. Als vereinfachte Bodenordnung sind die Fälle
gemeint, die bodenordnerisch nur eine geringe Eingriffs-
intensität zu ihrer zweckmäßigen Neuregelung erfordern.
»Ein solches vereinfachtes Umlegungsverfahren kann in
den Fällen hilfreich sein, bei denen nicht in stärkerem
Maße in vorhandene Strukturen und Bestände eingegrif-
fen werden soll, so dass die Neuordnung der Grundstücke
verhältnismäßig geringe Schwierigkeiten bereitet.«23

Es gilt also die unbestimmten bzw. nicht eindeutig de-
finierten Begriffe inhaltlich so abzugrenzen, dass ent-
sprechend bei einfachen Problemstrukturen und geringer
Komplexität das vereinfachte Verfahren zum Einsatz
kommen kann.

Zunächst eröffnet schon der Begriff »Grundstück« In-
terpretationsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit der
vereinfachten Umlegung ist hierunter weder das kataster-
technische Flurstück noch das grundbuchrechtliche
Grundstück, sondern der eigentumsrechtliche Liegen-
schaftsbesitzstand zu verstehen.

Die Argumente und Belange zur Abgrenzung des neu
eingeführten Begriffs »in enger Nachbarschaft« sind
unter der Prämisse der geringen bodenordnerischen Ein-
griffsintensität weniger bei der Größe des Umlegungs-
gebiets, der Zahl der Flurstücke oder dem absoluten
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18 BVerfG, Beschluss vom 22.05.2001, 1 BvR 1677/97 und
1512/97, ZfBR 2001, S. 478.
19 Ausführlich T. Kötter/R. Müller-Jökel/W. Reinhardt: Aus-
wirkungen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts auf die Umlegungspraxis, zfv 2003, S. 295.
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22 Eine andere Meinung vertritt Aderhold: Von der Grenzrege-
lung zur vereinfachten Umlegung, GuG 2002, S. 333, 341.
23 J. Stemmler: Fortentwicklung des Rechts der Bodenordnung
nach dem Baugesetzbuch, DVBl. 2003, S. 165.



Umfang der Flächenbewegungen zu suchen. Die enge
Nachbarschaft lässt sich also weder in Meter noch in
Quadratmeter sachgerecht definieren. Sie ist vielmehr
über den Grad der Komplexität der Problemlage abzu-
grenzen. Hier sind insbesondere die Zahl der Eigentümer,
die Eigentumsstruktur, der Umfang der erforderlichen
Änderungen von Rechten und der Umfang der notwen-
digen Eigentumsänderungen maßgeblich.

Für die Frage, ob ein auszutauschendes Grundstück
oder Grundstücksteil selbstständig bebaubar ist oder
nicht, spielt die Größe desselben keine allein entschei-
dende Rolle. Die Frage ist ausschließlich mit Hilfe der De-
finition von baureifem Land nach § 4 Abs. 4 WertV und
der Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 30, 33 und 34
BauGB sowie den Landesbauordnungen zu beantworten.
Baureifes Land liegt dann vor, wenn die Flächen nach
öffentlich-rechtlichen Vorschriften rechtlich und tatsäch-
lich baulich nutzbar sind. Im Besonderen heißt dies, auf
den auszutauschenden Grundstücken bzw. Grundstücks-
teilen dürfen zum Zeitpunkt der Durchführung der ver-
einfachten Umlegung keine Bauvorhaben zulässig sein.
Da im Anwendungsbereich einer vereinfachten Umle-
gung eine Bebauung der Grundstücke von der rechtlich
zulässigen Nutzung immer gegeben ist, ist die Nicht-
bebaubarkeit nur durch die tatsächlichen Umstände wie
fehlende Bodenordnung oder fehlende Sicherung der Er-
schließung zu begründen.

Verbleibt das Kriterium, dass einseitige Zuteilungen im
öffentlichen Interesse geboten sein müssen. Diese Voraus-
setzung wird recht selten erfüllt sein, wenn es darum geht,
einem privaten Eigentümer zu Lasten anderer privater
Eigentümer zwangsweise mehr Flächen, als es sein Soll-
anspruch erfordert, zuzuteilen. Im öffentlichen Interesse
scheint es aber in vielen Fällen geboten zu sein, der Ge-
meinde Flächen – in relativ geringem Umfang bezogen
auf das Umlegungsgebiet – zum Zwecke der Erschließung
des Umlegungsgebiets zuzuteilen, wenn erst dadurch die
bauliche Nutzung faktisch ermöglicht wird. Die einseitige
Zuteilung ist für derartige Fälle immer im öffentlichen
Interesse geboten, da die vereinfachte Umlegung anson-
sten, ohne die einseitige Zuteilung, ad absurdum geführt
wird und eine tatsächliche nachhaltige oder geordnete
städtebauliche Entwicklung für das Umlegungsgebiet
nicht möglich ist.

5.3 Durchführung der vereinfachten Umlegung

Nach § 80 Abs. 2 BauGB bedarf es keiner Anordnung für
die vereinfachte Umlegung. Da die Anordnung bei der
klassischen Umlegung in den Zuständigkeitsbereich des
Gemeinde- bzw. Stadtrates fällt, ist diese Regelung durch-
aus auch dahingehend zu interpretieren, dass der Auftrag
für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens nicht

vom Gemeinderat kommen muss, sondern von der Ver-
waltung ausgegeben werden kann.

Aufgrund der erweiterten Zweckausrichtung der ver-
einfachten Umlegung gegenüber der Grenzregelung ist
ein Verteilungsmaßstab erforderlich. Hierbei ist die Ver-
teilung der Bauflächen ausschließlich nach Werten zuläs-
sig. In Anlehnung an den § 59 BauGB sind die Grund-
stücke in gleicher oder gleichwertiger Lage zuzuteilen24.
Gemäß § 80 Abs. 3 BauGB kann im Einvernehmen mit
den Eigentümern von diesen Grundsätzen abgewichen
werden.

Die durch die vereinfachte Umlegung bewirkten Vor-
teile sind von den Eigentümern in Geld auszugleichen.

Bevor der Verwaltungsakt der vereinfachten Umle-
gung beschlossen wird, ist er nach § 82 Abs. 1 BauGB mit
den Eigentümern zu erörtern. Den übrigen Betroffenen ist
gemäß § 28 VwVfG Gelegenheit zur Anhörung zu geben.

Für einfache Bodenordnungssituationen können im
Rahmen der vereinfachten Umlegung somit erhebliche
Verfahrenserleichterungen – keine Anordnung, kein Um-
legungsbeschluss, keine Eintragung eines Umlegungsver-
merks, keine Verfügungs- und Veränderungssperre, keine
Offenlegung der Bestandskarte und des Bestandsver-
zeichnisses usw. – genutzt werden.

6 Fazit

Zu den wesentlichen Neuerungen des Bodenrechts im
BauGB gehört die vereinfachte Umlegung, die man zu-
recht als kleine Umlegung, jedenfalls im Sinne der ge-
ringen Komplexität und der damit zusammenhängenden
geringen bodenordnerischen Eingriffintensität, bezeich-
nen kann. Die gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten
sollten durchaus mutig in der Umlegungspraxis Anwen-
dung finden.

Es ist daher zu hoffen, dass die Änderungen des Bode-
nordnungsrechts auf eine breite Akzeptanz in der Praxis
stoßen, um damit die drängenden bodenpolitischen Auf-
gaben zu bewältigen, und dass insbesondere der Einsatz
der vereinfachten Umlegung nicht erneut durch eine
restriktive Rechtsprechung erschwert wird.
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